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Aktuelles BMF–Schreiben zum Abzug haushaltsnaher Dienstleistungen 

Presseinformation des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V.

Der NVL weist auf ein aktuelles Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 3. November 2006 zum Abzug haushaltsnaher Dienstleistungen hin. Auf eine Antwort des BMF zu vielen Fragen, die sich bereits mit dem alten Gesetz von 2003 ergeben hatten, wurde bereits seit langem gewartet. Der Verband begrüßt die meist zu Gunsten der Steuerpflichtigen getroffenen Regeln. 


Haushaltsnahe Dienstleistungen können bereits seit 2003 steuerlich berücksichtigt werden. Ab 2006 wurde der Abzug verbessert und erweitert. Viele Fragen blieben jedoch bislang ungeklärt. Diese Lücke wurde mit dem aktuellen BMF-Schreiben geschlossen.
Nach Mitteilung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. war zum Beispiel bisher ungeklärt, ob Wohnungseigentümergemeinschaften die Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen, Reinigungskosten oder anderen Dienstleistungen auch absetzen können. Bisher hatten die Finanzämter diesen Abzug versagt, da die Wohnungseigentümer nicht als Auftraggeber fungierten und keine separate Rechnung vorweisen konnten. Laut BMF – Schreiben ist nunmehr darauf zu achten, dass in der Jahresabrechnung die jeweilige haushaltsnahe Dienstleistung mit Fahrt – und Arbeitskosten gesondert aufgeführt wird und der Anteil des Wohnungseigentümers ersichtlich ist. 
Die Finanzämter sind angewiesen, den Abzug in allen, diese Problematik betreffenden offenen Fällen rückwirkend bis zum Veranlagungsjahr 2003 zu gewähren. Dies gilt auch für den Abzug von Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Umzug, sofern diese Aufwendungen keine Werbungskosten sind. Offen sind Bescheide, sofern Einspruch eingelegt worden ist. Dies kann auch andere Punkte betreffen. Der Verband empfiehlt in diesen Fällen, mit Hinweis auf das BMF-Schreiben vom 3. November 2006 (Az: IV C 4 – S 2296b – 60/06) den Einspruch zu erweitern.
Der Verband macht darauf aufmerksam, dass mit dem Veranlagungsjahr 2006 auch die Reparatur von Haushaltsgeräten, wie Waschmaschine, Fernseher oder Personalcomputer steuerlich abzugsfähig sind. Das BMF-Schreiben enthält eine Auflistung der begünstigten Handwerkerleistungen.

Weitere Informationen und Hilfe erhalten Mitglieder der Lohnsteuerhilfevereine in den örtlichen Beratungsstellen. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchieren.
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